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Anordnung Nr. 51 
über die Erhebung von Gebühren für die Erteilung von 
Genehmigungen zur Aus- und Einfuhr von Gegenständen 

im grenzüberschreitenden Reiseverkehr 
— Vierte Änderung der 

Genehmigungsgebührenordnung —
vom 27. Januar 1989

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len staatlichen Organe wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Anlage 1 zu § 2 der Anordnung vom 12. Dezember 1968 

über die Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Ge
nehmigungen zur Aus- und Einfuhr von Gegenständen im 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr — Genehmigungsgebüh
renordnung — (GBl. II Nr. 132 S. 1063) erhält die Fassung ge
mäß Anlage.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Februar 1989 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordriung Nr. 2 vom 12. Dezem

ber 1969 über die Erhebung von Gebühren für die Erteilung 
von Genehmigungen zur Aus- und Einfuhr von Gegenständen 
im grenzüberschreitenden Reiseverkehr — Erste Änderung 
der Genehmigungsgebührenordnung — (GBl. II Nr. 100 S. 675) 
außer Kraft.

Berlin, den 27. Januar 1989

Der Minister der Finanzen
H ö f n e r

Anlage
zu vorstehender Anordnung

„Genehmigungsgebührensätze

Lfd. Warenart 
Nr.:

Gebühren
satz
Ausfuhr 
in % •

Gebühren
satz
Einfuhr
in°/o

1. Textilien insgesamt ein
schließlich Handstrickgame 100 20
— Kinder- und Babybeklei
dung sowie Babywolle, Baby
decken, Windeln, Unterlagen, 
Wickeltücher, Kinderwagen
decken und -garnituren
— Gardinen und Gardinen

stoffe aus synthetischen 
Materialien Ausfuhr

verbot 20
— Untertrikotagen aller Art
— Strumpfhosen aller Art
— Bettwäsche und Bett

wäschestoffe
— Arbeits- und Berufs

bekleidung

2. Roh- und Bettfedem, Daunen Ausfuhr-
verbot 10

3. Schuhwaren aller Art ein
schließlich Hausschuhe

Ausfuhr
verbot 10

4. Täschnerwaren 50 10

1 Anordnung Nr. Ivom 6. Oktober 1987 (GBl. I Nr. 25 S. 243)

Gebühren- Gebühren-
Lfd Warenart satz satz
Nr.: Ausfuhr Einfuhr

in% in%

5. Pelz- und Lederbekleidung 
— Kinder- und Baby-

50 20

bekleidung aus Leder
materialien Ausfuhr-

— Arbeits- und Berufs- verbot 20
bekleidung aus Leder- . 
materialien

6. Sonstige Erzeugnisse der Pelz- 
und Lederwarenindustrie 100 20

7. Möbel 50 20
8. Spielwaren *

8.1. Modelleisenbahnen sowie 
Ersatz- und Zubehörteile dazu 200 10

8.2. Sonstige Spielwaren 100 10
9. Turn-, Sport- und Camping

artikel 50 20

10. Musikinstrumente und Zube
hör einschließlich Zusatz
geräte und Ersatzteile 200 20

11. Schallplatten mit Werken des 
kulturellen Erbes oder des 
fortschrittlichen Gegenwarts
schaffens 100 20

12. Kunstgewerbliche Erzeug-
nisse .20 10

13. Erzeugnisse aus Porzellan und 
Keramik 50 20

(soweit zur 
Ausfuhr zu 
gelassen)

14. Haushalts- und Wirtschafts
glas 50 20

(soweit zur 
Ausfuhr zu
gelassen)

15. Gasherde Ausfuhr
verbot 10

16. Haushaltswaschmaschinen Ausfuhr
verbot 10

17. Haushaltsnähmaschinen und 
Kühlschränke 150 20

18. Elektrogeräte für den Haus
halt 100 20

19. Haushalts- und Wirtschafts
artikel aus Metall 100 20

20. Werkzeuge, Kleineisen waren, 
Gartengeräte 100 20

21. Haushalts- und Wirtschafts
artikel aus Holz'' 100 20

22. Erzeugnisse aus Plaste und 
Gummi einschließlich Fuß
bodenbelag 150 20

23. Personenkraftwagen Ausfuhr
verbot 20

24. Zweiradmotorfahrzeuge

24.1. Motorräder und Motorroller Ausfuhr
verbot 10

24.2. Mopeds und Kleinroller Ausfuhr
verbot 10

25. Fahrräder 100 10


